
  Kundendatenliste als Geschäftsgeheimnis

Um den Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen handelt es sich, wenn jemand als eine bei 
einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen 
des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdau-
er des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zu-
gunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens einen Schaden zuzufü-
gen, mitteilt. 

Die Richter des Bundesgerichtshofs entschieden in ihrem Urteil vom 27.4.2006, dass eine Liste mit 
Kundendaten unabhängig davon ein Geschäftsgeheimnis darstellen kann, ob ihr ein bestimmter Ver-
mögenswert zukommt oder nicht. 

Ein ausgeschiedener Mitarbeiter, der ein Geschäftsgeheimnis seines früheren Arbeitgebers schriftli-
chen Unterlagen entnimmt, die er während des früheren Dienstverhältnisses zusammengestellt und 
im Rahmen seiner früheren Tätigkeit befugtermaßen bei seinen privaten Unterlagen - etwa in einem 
privaten Adressbuch oder auf einem privaten PC - aufbewahrt hat, verschafft sich damit dieses unbe-
fugt. 

 Telefonwerbung gegenüber Gewerbetreibenden verboten

Der Bundesgerichtshof hatte gegen ein Unternehmen zu entscheiden, das als Vermittler von Aufträ-
gen tätig ist und mit Handwerksunternehmen im Wege der Telefonwerbung in Kontakt getreten war. 

Das Unternehmen vermittelt und koordiniert Bauvorhaben zwischen Bauherren und deren Planungs-
büros einerseits sowie Bauunternehmen andererseits. Mit ihren Partnerunternehmen schließt sie for-
mularmäßig vorbereitete Verträge, durch die sich die Handwerker zur Zahlung einer Provision für je-
den vermittelten Bauauftrag und daneben zur Einmalzahlung eines vierstelligen Betrages verpflich-
ten. Die Geschäftskontakte zu ihren potenziellen Vertragspartnern bahnt das Unternehmen grund-
sätzlich über das Telefon an. 

Die Richter des Bundesgerichtshofs vertraten die Auffassung, dass die beanstandete Telefonwer-
bung weder dem tatsächlichen noch dem mutmaßlichen Willen des angerufenen Handwerksunter-
nehmens entspricht. 

Bei einem Gewerbetreibenden kann zwar regelmäßig ein mutmaßliches Interesse an einer telefoni-
schen Kontaktaufnahme durch potenzielle Kunden vermutet werden. Von einem solchen Interesse 
kann aber nicht ausgegangen werden, wenn die Kontaktaufnahme dem Angebot der eigenen Leis-
tung des Anrufenden dient. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn das an den Gewerbetreibenden 
herangetragene Angebot auf dem Gebiet liegt, auf dem der Gewerbetreibende selbst als Anbieter 
auftritt. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob die erforderliche mutmaßliche Einwilligung als gegeben anzusehen 
ist, ist im Übrigen nicht nur auf die Art der Werbung, sondern auch auf deren Inhalt abzustellen.

  Telefaxwerbung gegenüber Gewerbetreibenden

Bereits in einem Urteil vom 25.10.1995 entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs, dass es 
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wettbewerbswidrig ist, an einen Gewerbetreibenden zu Werbezwecken Telefaxschreiben zu richten, 
wenn dieser nicht damit einverstanden ist oder sein Einverständnis vermutet werden kann. 

Der Umstand, dass Telefaxsendungen immer häufiger unmittelbar auf einen PC geleitet und nicht mit 
einem herkömmlichen Faxgerät ausgedruckt werden, ändert nichts daran, dass eine per Telefax un-
aufgefordert übermittelte Werbung auch gegenüber Gewerbetreibenden grundsätzlich als wettbe-
werbswidrig anzusehen und somit nicht zulässig ist.

  Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 
das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Bu-
chungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen 
Unterlagen entstanden sind. Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 
31.12.2006 vernichtet werden.

• Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungs-
belege (Offene-Posten-Buchführung) - d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.1997, Bilan-
zen und Inventare, die vor dem 1.1.1997 entstanden sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

• Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien 
von abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen - d. h. Unterlagen und 
Lohnkonten, die vor dem 1.1.2001 entstanden sind. 

* Dies gilt nicht, so weit Bescheide noch nicht endgültig und so weit Rechtsbehelfs- oder Klagever-
fahren anhängig sind.
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